


Erläuterungen

Die Änderung schafft in Verbindung mit der parallelen Aufstellung des gleichnamigen
Bebauungsplans die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Abrundung der
Ortslage am Ende der Straße „Im Mühlengrund“; sie ist auf der anderen Seite bereits
bebaut.
Die geplanten vier Baustellen liegen innerhalb des im Landesentwicklungsplan
Siedlung prognostizierten maximalen Wohnungsbedarfs – Zielwertes, wenn – wie
beabsichtigt – im Flächennutzungsplan bislang dargestellte geplante Wohnbauflä-
chen an anderer Stelle zurückgenommen werden. Nach dem derzeitigen Baufort-
schritt können in Püttlingen noch Bauflächen für rd. 120 Wohneinheiten (WE) reali-
siert werden.
Das Plangebiet liegt am Rande eines schützenswerten Biotops mit überörtlicher Be-
deutung und war bis zum Abschluß des Ausgliederungsverfahrens Bestandteil eines
Landschaftsschutzgebietes. Die Ausgliederung ist im Zusammenhang mit der Bau-
leitplanung erfolgt. Der zu erwartende Eingriff durch die zusätzliche Bebauung ist
vom Umfang her jedoch begrenzt und kann durch geeignete Festsetzungen im Be-
bauungsplan innerhalb des Planungsbereiches ausgeglichen werden.


